
Anfrage

des Abgeordneten Dr. Herbert Machacek

an Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll

gemäß § 39 Abs. 2 LGO 2001

betreffend: Doppelstaatsbürgerschaften in NÖ

In letzter Zeit wurde durch die Medien bekannt, dass es in Österreich angeblich

tausende Menschen gibt, die eine Doppelstaatsbürgerschaft besitzen, obwohl dies nur

in Ausnahmefällen zulässig ist. Tausende Doppelstaatsbürgerschaften sind somit

offenbar illegal. Gerüchten zufolge ist insbesondere ein Staat an seine ehemaligen

Staatsbürger nach Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft herangetreten

und hat Ihnen ihre ehemalige Staatsbürgerschaft wiederum angeboten, und zwar mit

dem Hinweis, dass man in Österreich ohnehin nicht nachforscht, ob eine

Doppelstaatsbürgerschaft vorliegt. Diese Praxis ist den Behörden angeblich seit Jahren

bekannt. In Niederösterreich fallen Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft in die

Zuständigkeit des Landeshauptmannes.

Der Gefertigte stellt daher an Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll

folgende

A n f r a g e

1. Wie viele legale Doppelstaatsbürgerschaften gibt es in Niederösterreich?

2. Halten Sie, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, es  für möglich, dass es in

Niederösterreich zahlreiche illegale Doppelstaatsbürgerschaften gibt bzw. durch

den Erwerb einer ausländischen Staatsbürgerschaft die österreichische

Staatsbürgerschaft exl ege verloren geht, dies aber nicht vollstreckt wird?

3. Wenn ja, was haben Sie gegen in den letzten Jahren gegen diese illegalen
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Doppelstaatsbürgerschaften unternommen und was werden Sie dagegen tun?

4. Wenn Sie in den letzten Jahren nichts gegen illegale Doppelstaatsbürgerschaften

unternommen haben, was ist der Grund dafür?

5. Wenn die Behörden seit Jahren angeblich von dem Missstand mit illegalen

Doppelstaatsbürgerschaften wussten, haben Sie, Herr Landeshauptmann das

auch gewusst oder nicht?

6. Wenn nein, warum ist der Informationsfluss von den Behörden, für die Sie

zuständig sind, zu Ihnen derart mangelhaft?


